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Cloppenburg, den 13. 07.2020

Sehr geehrter Herr Bundesminister Heil,

der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner jüngsten Sitzung am 07. Juli 2020
eine Resolution verabschiedet, um auf die dringend notwendige Bekämpfung des Miss-
brauchs von Werkvertragsarbeitsverhältnissen aufmerksam zu machen. Er unterstützt da-
mit ausdrücklich die Bemühungen der Bundesregiemng für eine Gesetzesinitiative.

Wir fordern den Gesetzgeber zum Handeln auf und schlagen dafür das Prinzip der "Stamm-
belegschaft" für alle Unternehmen und Branchen vor, denn ein Verbot von Werkverträgen
in einer einzigen Branche löst das Problem bei weitem nicht.

Ein Verbot von Werkverträgen lediglich in der Fleischwirtschaft hilft von 100. 000 Be-
schäftigten in prekären Werkverträgen weniger als 15. 000 Betroffenen. Unser Vorschlag
würde dagegen 75. 000 Beschäftigten helfen, aus der Werkvertragsarbeit in reguläre Be-
schäftigung eines Unternehmens zu kommen.

Hiermit überlasse ich Ihnen heute den Text unserer Resolution mit der Bitte, das wichtige
Anliegen mit Ihren politischen Möglichkeiten zu unterstützen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören und verbleibe für heute

mit herzlichen Grüßen

aus dem Oldenburger Münsterland
Büro derAbteilungsleitung lli
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Gesetzliche Regulierung von Werkverträgen
Verhinderung von Missbrauch durch Werkvertragsarbeit

Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg unterstützt die Absicht der Bundes-
regierung, zum Jahresbeginn 2021 die Nutzung von Werkverträgen grundsätz-
lich neu zu regulieren. Werkverträge haben sich grundsätzlich seit mehr als 120
Jahren bewährt. So ist nicht der Werkvertrag an sich das Problem, sondern der
Missbrauch dieses Instruments in verschiedenen Wir+schaf+sbereichen, dem

entschieden entgegenzuwirken ist.

Der Bundestag wird daher aufgefordert schnellstmöglich eine gesetzliche
Grundlage gegen den Missbrauch von Werkverträgen zu schaffen. In allen
Branchen, in denen zu befürchten ist, dass die Vergabe von branchentypi-
sehen Tätigkeiten über Werkverträge zu prekären Arbeits- und/oder Wohnver-

hältnissen führt, sollte diese Vergabe verboten, zumindest aber eingeschränkt
werden. Dafür gibt es Beispiele aus der Fleischwirtschaft, dem Zus+ell- und Rei-

nigungsgewerbe und anderen Branchen.

Wir fordern, gesetzliche Grundlagen für eine Gleichbehandlung aller Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen. Es muss gewährleistet sein,
dass gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort gewährt wird und
dieses nicht durch die Gestaltung von Werkverträgen unterlaufen werden
kann.

Wir halten den Erlass gesetzlicher Maßnahmen zur Verhinderung missbräuchli-
eher Nutzung von Werkverträgen für dringend geboten, um damit auch zu ei-

ner schnellen Verbesserung der Lebens- und Arbei+ssitua+ion von Werkvertrags-
arbei+nehmerinnen und -arbeitnehmern beizu+ragen.

Werkvertragsarbeit ist nicht grundsätzlich als negativ anzusehen, sondern stellt
für bestimmte Arbeitsbereiche, Branchen und wirtschaftliche Entwicklungen
durchaus ein sinnvolles Instrument dar, das weiterhin möglich bleiben muss.

Werkverträge müssen unserer Auffassung nach gesamtwirtschaftlich und bran-
chenübergreifend betrachtet werden, damit durch zu schaffende gesetzliche
Regelungen zur Ausgestaltung und Nutzung dieser Vertragsform nicht nur die
Arbei+ssituation von Beschäftigten einer einzelnen Branche, sondern aller Werk-

ver+ragsbeschäf+ig+en verbessert wird. So ist es nicht ausreichend, wenn einzig
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in der Fleischwirtschaft ein Verbot oder eine Einschränkung von Werkver+rags-

arbeit angestrebt wird. Dies könnte auch zu rechtlichen Verwerfungen führen

und lässt die meisten Beschäftigten in der Werkvertragsarbeit unberücksich+igt.

Wir unterstützen daher die Initiative von Landrat Johann Wimberg, der am
"Runden Tisch Fleischwir+schaft" des niedersächsischen Wir+schaf+sminis+ers am

12. Juni 2020 mit den Ministerinnen Barbara 0+te-Kinast Carola Reimann und

Minister Bernd Al+husmann den Vorschlag eingebracht hat, in sämtlichen Be-

trieben aller Branchen durch Geselzesvorgaben zu regeln, dass der Anteil der

Stammbelegschaft deutlich höher sein muss als die Zahl der Werkver+ragsbe-

schäftig+en. Danach sollten mindestens 75 Prozent aller Beschäftigten eines Un-

ternehmens zur Stammbelegschaft gehören müssen. Somit bliebe für die Un+er-

nehmen eine Aufstockung der eigenen Belegschaft im geregelten und sehr

begrenzten Rahmen möglich, um Produk+ionsspi+zen flexibel bewältigen zu

können. Somit wird deutlich mehr gegen den Missbrauch von Werkver+ragsar-

beit erreicht als durch das Verbot oder die Einschränkung in einer einzigen
Branche
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Ihr Schreiben vom 13. Juli 2020

Sehr geehrter Herr Wimmberg,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13. Juli 2017 an das Bundesministerium für Arbeit und

Soziales. Bundesminister Heil hat mich gebeten Ihnen zu antworten. Die verspätete Ant-

wort bitte ich vielmals zu entschuldigen.

Zunächst möchte ich auch im Namen des Bundesministers Ihnen und dem Kreistag des
Landkreises Cloppenburg für die Unterstützung der Bemühungen der Bundesregierung
zur Umsetzung der Eckpunkte "Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft" danken.

Zu der Resolutuion des Kreistages nehme ich wie folgt Stellung.

Ich stimme Ihnen zu, dass Werkverträge sich grundsätzlich bewährt haben. Werkverträge
sind ein wichtiger Bestandteil der arbeitsteiligen Wirtschaft und werden jeden Tag vielfach

eingesetzt, wenn Reparatur-, Reinigungs- oder IT-Arbeiten u.v. m. in einem Unternehmen
oder einem Privathaushalt auszuführen sind. Grundsätzlich sind sie aus Sicht des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales nicht problematisch. Ein Verbot von Werkverträ-

gen ist ein starker Eingriff in die unternehmerische und die Berufsfreiheit und nur unter au-

ßergewöhnlichen Bedingungen zu rechtfertigen.

Die Missstände in der Fleischwirtschaft begleiten uns seit vielen Jahren. Bisherige Versu-
ehe und mildere Mittel, diese zu beheben, waren nicht ausreichend. Dies zeigen sowohl
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auch aus den Bundesländern an uns herangetragenen Erfahrungen. Das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-WestfaIen hat beispielsweise letz-
tes Jahr Fleischbetriebe in NRW umfangreich geprüft. Bekanntermaßen hat die "Arbeits-

schutzaktion Fleischwirtschaft" gravierende Mängel und Verstöße in 26 von 30 kontrollier-

ten Betrieben offengelegt.

Das Bundeskabinett hat daher am 20. Mai 2020 das von Bundesarbeitsminister Hubertus

Heil vorgestellte "Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft" beraten und beschlos-
sen. Mit den zehn Maßnahmen des Programms sollen die bestehenden Missstände beho-

ben und insbesondere die Intransparenz von Sub-Unternehmerkonstruktionen beendet
werden. Zur Umsetzung der Eckpunkte hat das Bundeskabinett am 29. Juli 2020 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkon-

trollgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf sollen unter anderem der Einsatz von
Fremdpersonal im Bereich des Kerngeschäfts Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von
Fleisch verboten werden. Der missbräuchliche Einsatz von Werkverträgen und Leiharbeit

in der Fleischindustrie wird damit künftig unterbunden. Dies ist kein "generelles Verbot"

von Arbeitnehmerüberiassung und Werkverträgen. Prozesse außerhalb des Kernprozes-

ses können weiterhin an Auftragnehmer vergeben werden, beispielsweise die Kantine, die

Reinigung oder der Warentransport.

Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, dass mit der Umsetzung der Eckpunkte in
der Fleischwirtschaft nicht nur eine wirksame Verbesserung der Situation der betroffenen

Beschäftigten in der Fleischwirtschaft erreicht werden soll, sondern auch unlautere Wett-
bewerbsvorteile beseitigt und faire Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen ge-

währleistet werden. Eine Ausweitung der oben genannten Regelung auf andere Branchen

ist gegenwärtig nicht geplant.

Mit freundlichen Grüßen


